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Die Grundbuchvermessung inbezug auf ihre Verwendbarkeit für
die offiziellen Kartenwerke unseres Landes.

(Offizielle Mitteilung des eidg. Vermessungsinspektorates.)

Seit ungefähr Jahresfrist ist die Frage der Erstellung neuer Kartenwerke

in den Vordergrund gerückt. In verschiedenen Kreisen und in
Zeitschriften wird über diese Angelegenheit eifrig diskutiert. Dabei
wird auch die Grundbuchvermessung, insbesondere deren Uebersichtsplan,

in dieser oder jener Weise in Diskussion gezogen. Aufsätze aus
letzter Zeit in der Schweiz. Zeitschrift für Vermessungswesen und
Kulturtechnik (z. B. Nr. 2, vom 14. Februar 1928) über diesen Gegenstand

haben unter anderm inbezug auf die Uebersichtspläne der
Grundbuchvermessungen Fragen behandelt, die bereits seit längerer oder
kürzerer Zeit offiziell geregelt sind. Dadurch und auch noch aus andern
Gründen sind, wie uns Mitteilungen und Anfragen von amtlicher und
nichtamtlicher Seite zeigen, über verschiedene Punkte Zweifel
entstanden oder unrichtige Schlüsse gezogen worden.

Um zu vermeiden, daß die Diskussion auf Abwege gerät und sich
insbesondere in unnützer Weise mit Fragen des Uebersichtsplanes
befaßt, die bereits erledigt sind, erachten wir es als verantwortliche
Amtsstelle des Bundes für die Grundbuchvermessung, im Einvernehmen
mit der Direktion der Abteilung für Landestopographie, als notwendig
nachfolgend mitzuteilen, welche Maßnahmen von den zuständigen eidg.
Behörden und von den Kantonen seit dem Jahre 1920 in dieser Sache
getroffen wurden. Diese Mitteilungen sollen die sich für diese Arbeiten
interessierenden Kreise über verschiedene Punkte orientieren, wodurch
ihnen ermöglicht werden dürfte, die Uebersichtsplan- und Kartenfrage
leichter zu beurteilen und zu diskutieren.
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